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Gewalt anwendet, sie verfolgt oder verfolgen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu acht Jahren bestraft. ^ '    ~

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer Durchführung eine 
Organisation oder Gruppe bildet, oder mit der Tat einen Angriff auf Le- 
ben oder Gesundheit eines Anhängers der Friedensbewegung führt, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
П
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Völkerrechtswidrige Verfolgung von Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik

<•>

(1) Wer im Widerspruch zum Völkerrecht maßgeblich oder mit beson
derer Aktivität daran mitwirkt, unter Zugrundelegung der Alleinvertre- 
tungsanm^ßung der westdeuts^en_jundesrepublik und der Ausdelmiihg 
der westdeutschen Gerichtshoheit Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik wegen der Ausübung ihrer verfassungsmäßige^ Staatsbürger- 
rechte zii^verfolgen, zu ihrer Verfolgung aufzufordern oder die Verfolgung 
ginzuordnen oder zu veranlassen, wird mitJTreiheitssträfe bis zu fünf Jah
ren bestraft, soweit nMiF nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe ver
wirkt ist.

(2) Personen, die die Hauptverantwortung für die im Absatz 1 gekenn
zeichneten völkerrechtswidrigen rfan^ungen. tragen oder die derartige 
Hahdlürigen begehen,~die besonders verwerflich oder in ihren Auswirkun
gen besonders schwer sind, werden mit Freiheitsstrafe von einem .Jahr 
bis zu zehn Jahren bestraft.

§91 %
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer es unternimmt, nationale, ethnische, rassische oder religiöse 
Gruppen zu verfolgen, zu vertreiben, ganz oder teilweise zu vernichten 
oder gegen solche Gruppen andere unmenschliche Handlungen zu bege
hen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders schwere Folgen ver
ursacht, wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe be- 
straft. ■ ■ -.....................................   —--- ---

§92
Faschistische Propaganda, Völker- und Rassenhetze

(1) Wer fpsrhistisrhp Propaganda. Völker- oder Rassenhetze treibt, die 
geeignet ist,"zur Vorbereitung oder Begehung eines Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit aufzuhetzen, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer Durchführung eine 
Organisation od^ Gruppe bildet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahrefi bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
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